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erhalten. Wohngeld wird nur 
auf Antrag gewährt.
Alle Haushalte, denen Wohn-
geld über den 1. Januar 2023 
hinaus bewilligt war, erhal-
ten automati sch einen Ände-
rungsbescheid mit dem neu-
en höheren Wohngeldbetrag.
Da mit einem erhöhten Ar-
beitsau� ommen zu rechnen 
ist, bitt et die Wohngeldstel-
le der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Witt lich von telefo-
nischen Anfragen abzusehen. 
Anfragen können gerne per 
E-Mail oder auf dem Postweg 
gesendet werden. Um prüfen 
zu können, ob eventuell ein 
Anspruch auf Wohngeld be-
steht, sind die Höhe der mo-
natlichen Miete/Belastung, 
die Anzahl der zum Haushalt 
gehörenden Personen und 
das Nett oeinkommen des ge-
samten Haushaltes zu nen-
nen. Die zuständige Sach-
bearbeiterin wird sich dann 
unaufgefordert melden. Die 
Zuständigkeit ist nach dem 
Anfangsbuchstaben des Fami-
liennamens sorti ert:
• A - Bil

Stefanie Hentschke, 
stefanie.hentschke@
bernkastel-witt lich.de

• Bim - Hh
Lorena de la Fuente 
Briones, lorena.delafuen-
tebriones@bernkastel-
witt lich.de

• Hi - Lon
Sonja Thömmes, sonja.
thoemmes@bernkastel-
witt lich.de

• Loo - Pic
Carmen Lässer, carmen.
laesser@bernkastel-witt -
lich.de

• Pid - Z

Höheres Wohngeld seit 1. Januar 2023
Raphaela Meyer, rapha-
ela.meyer@bernkastel-
witt lich.de

Zur Zeit ist mit längeren Be-
arbeitungszeiten zu rechnen, 
das Wohngeld wird jedoch bei 

Aufgrund der steigenden En-
ergiekosten soll mit dem 
Wohngeld-Plus-Gesetz eine 
Wohngeldreform umgesetzt 
werden. Die anstehende Re-
form setzt sich aus drei we-
sentlichen Komponenten zu-
sammen:
Wohngeldkomponente: Die 
Reform sieht eine Erhöhung 
der Anzahl der Wohngeld-
haushalte durch eine An-
hebung des allgemeinen 
Leistungsniveaus (unter an-
derem durch Anpassung der 
Wohngeldformel beziehungs-
weise der Einkommensgren-
ze) vor. Dadurch sollen mehr 
Menschen Wohngeld erhalten 
können.
Heizkostenkomponente: Die 
Heizkostenkomponente ist ab 
dem 1. Januar 2023 ein fort-
laufender Leistungsbaustein 
im Wohngeld. Die Pauschale 
ist gestaff elt nach der Anzahl 
der zum Haushalt gehörenden 
Personen.
Klimakomponente: Die Klima-
komponente soll höhere Mie-
ten durch energeti sche Sanie-
rungen des Gebäudebestands 
und energieeffi  ziente Neu-
bauten zur Erreichung der Kli-
maschutzziele pauschal abfe-
dern. Es wird ein Zuschlag auf 
die Miethöchstbeträge nach 
dem Wohngeldgesetz berück-
sichti gt, der nach der Anzahl 
der zum Haushalt gehörenden 
Personen gestaff elt ist. 
Wohngeld dient der wirt-
schaft lichen Sicherung ange-
messenen und familienge-
rechten Wohnens und wird als 
Zuschuss zu den Wohnkosten 
gewährt. Daher können Mie-
ter sowie Eigentümer mit ge-
ringem Einkommen Wohngeld 

Bewilligung rückwirkend ab 
dem Antragsmonat gezahlt. 
Weitere Informati onen fi nden 
Interessierte auf www.bern-
kastel-witt lich.de unter dem 
Suchbegriff  Wohngeld.

Auf der Suche nach genau dir
Sei dabei und erlebe 

Kreisverwaltung

ab dem 01. Juli 2023:

Ausbildung zum Verwaltungswirt 
(m/w/d)

Was wir euch bieten und was wir von euch erwarten, fi ndet 
ihr unter www.Bernkastel-Witt lich.de/ausbildung.html

Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Kathrin Ewertz, Tel.: 06571 14-2118, 
Kathrin.Ewertz@Bernkastel-Witt lich.de

Aussagekrä� ige Bewerbungen werden 
bis zum 31.01.2023 ausschließlich 
über das Bewerbungsportal 
www.stellen.bernkastel-witt lich.de 
erbeten.
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Aktuell informiert!
Folgt uns auf Facebook 
und Instagram
@kvbkswil

Ab dem Jahr 2023 richten 
sich die Aufl agen zum Dauer-
grünlanderhalt im Zuge des 
GLÖZ 1-Standards „Erhaltung 
von Dauergrünland“. Eine Be-
freiung der Betriebe des öko-
logischen Landbaus wird es 
beim GLÖZ 1-Standard ab dem 
Jahr 2023 nicht geben. Ver-
gleichbare Kleinerzeugerre-
gelungen en� allen ab 2023 in 
Gänze.
Ab dem 1. Januar 2023 unter-
liegen somit auch Ökobetriebe 
und Betriebe, die bis 2022 eine 
Kleinerzeugerprämie erhalten 
haben, grundsätzlich der Ge-
nehmigungspfl icht für Dau-
ergrünland-Umwandlungen. 

Ausgenommen hiervon ist 
Dauergrünland, welches 2021 
entstanden ist, dort besteht - 
vorbehaltlich anderer recht-
licher Regelungen - lediglich 
eine Anzeigepfl icht. Dauer-
grünlandumwandlungen von 
weniger als 500 m² pro Unter-
nehmen und Jahr fallen un-
ter die Bagatellregel nach § 7 
GAPKondG – vorbehaltlich der 
Regelungen nach § 10 GAP-
KondV.
Ansprechpartner bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Witt lich ist Niklas Braun, Tel.: 
06571 14-2418, E-Mail: Niklas.
Braun@bernkastel-wittlich.
de.

Umwandlung von Dauergrün-
land und Pfl egeumbruch

Schmale Türen bereiten in 
vielen Situati onen Schwie-
rigkeiten: Der neue Schrank 
passt nicht durch die Schlaf-
zimmertür, der Kinderwagen 
ist zu breit für die Balkontür 
oder der Weihnachtsbaum 
bleibt gar in der Wohnzim-
mertür stecken. Für Rollstuhl-
fahrer können zu schmale 
Türen sogar ein unüberwind-
bares Hindernis darstellen 
und zur Ausgrenzung führen, 
darauf weist die Landesbera-
tungsstelle Barrierefrei Bauen 
und Wohnen hin. Sie empfi eh-
lt eine Durchgangsbreite von 
mindestens 80 besser 90 Zen-
ti metern. Bei einem Neubau 
verursachen breitere Türen 
nur wenig Mehrkosten, wäh-
rend ein späterer Umbau sehr 
kostspielig werden kann. 
Architekten der Landesbera-
tungsstelle Barrierefrei Bau-
en und Wohnen beraten zu 

Durchgangsbreiten und -hö-
hen von Hauseingangs- und 
Zimmertüren, geben Hinweise 
zu dem erforderlichen Platz-
bedarf im Türbereich oder zu 
alternati ven Raumspartüren. 
Die Experten informieren zu 
barrierefreien Wohnräumen 
und Sanitärbereichen sowie 
zu fi nanziellen Fördermöglich-
keiten sowohl beim Neubau 
als auch bei einer Umbaumaß-
nahme. 
Die Beratung fi ndet jeden 
zweiten Dienstag im unge-
raden Monat von 14:00 bis 
18:00 Uhr bei der Kreisverwal-
tung Bernkastel-Witt lich, Kur-
fürstenstr. 16, 54516 Witt lich, 
statt . Der nächste Beratungs-
termin ist Dienstag, der 10. Ja-
nuar 2023.
Um Voranmeldung wird gebe-
ten bei Silvia Maas, 06571 14-
2372, Silvia.Maas@Bernka-
stel-Witt lich.de.

Barrierefreie Türen – nicht nur 
für den Weihnachtsbaum

Ab Montag, dem 2. Januar 
2023 können Anträge für die 
Teilnahme am EU-Umstruk-
turierungsprogramm für Reb-
pfl anzungen im Jahr 2023 
(Teil 2) gestellt werden. Die 
Antragsfrist endet am 31. Ja-
nuar 2023. Nur für Flächen in 
Flurbereinigungsverfahren gilt 
bei Besitzeinweisung im Janu-
ar 2023 bis April 2023 eine ge-
sonderte Antragsfrist, die am 
2. Mai 2023 endet.
Es können alle Flächen bean-
tragt werden, die 2023 ge-
pfl anzt werden sollen und für 
die ein positi ver Rodungsbe-
scheid vorliegt. Die Ferti gstel-

lungsmeldung muss in diesem 
Jahr bis zum 30.06.2023 er-
folgt und gemeldet sein.
Es müssen die Maßnahmen 
gemeldet werden, die bereits 
im Teil I angegeben wurden: 
• Anpassung der Zeilenbrei-

te (nur Ahr, Mitt elrhein
und Mosel): Block 10 
(Maßnahmen 11 – 15)

• Pfl anzung von Halb- und 
Hochstammreben: Block 
20 (Maßnahmen 21 – 25)

• Rebsortenwechsel: Block 
30 (Maßnahmen 31 – 55)

• Bodenordnung (Flurberei-
nigung): Block 40 (Maß-
nahmen 41 – 45)

Umstrukturierungsanträge für Rebpfl anzungen im Jahr 2023

• Handarbeitsmauersteilla-
gen: 51

• Querterrassierung: 53
Die Fördersätze mit den neu-
en Maßnahmen in 2023 lau-
ten:
• Maßnahmen 11, 21, 31 

und 41: 10.000 €/ha 
(Flachlagen)

• Maßnahmen 12, 22, 32 
und 42: 19.000 €/ha (Steil-
lagen)

• Maßnahmen 14, 24, 34 
und 44: 21.000 €/ha 
(Steilst- und Terrassenla-
gen)

• Maßnahmen 13, 23, 33 
und 43:  9.000 €/ha (Ex-
tensive Anlagen)

• Maßnahmen 15, 25, 35 
und 45:  6.000 €/ha (Nut-
zung gebrauchtes Mate-
rial) 

• Maßnahme 51: 32.000 €/
ha (Handarbeitsmauers-
teillagen)

• Maßnahme 53: 24.000 €/
ha (Neuanlage von Quer-
terrassen)

Voraussetzung für eine Förde-
rung ist, dass die jetzt bean-
tragten Flächen bereits in Teil 
1 des Antragsverfahrens ge-
meldet worden sind und die 
Antragsteller einen positi ven 
Rodungsbescheid erhalten ha-

ben. Ein Nachmelden ist nicht 
möglich. Die Pfl anzung kann in 
diesem Programm mit allen in 
Rheinland-Pfalz zugelassenen 
Rebsorten erfolgen. 
Anträge sollen über das Wei-
ninformati onsportal (WIP), 
Internet: www.lwk-rlp.de, der 
Landwirtschaft skammer elek-
tronisch gestellt werden. Die 
Antragstellung über das Wei-
ninformati onsportal erleich-
tert dem Antragsteller durch 
Fehlerhinweise das Ausfüllen 
des Antrages. Für Antragstel-
ler, die diese Möglichkeit nicht 
nutzen wollen, kann noch ein 
Papier-Antrag bei der Kreis-
verwaltung abgegeben wer-
den. Formulare stehen ab Ja-
nuar 2023 zum Download auf 
der Internetseite des Ministe-
riums für Wirtschaft , Verkehr, 
Landwirtschaft  und Weinbau 
htt ps://mwvlw.rlp.de/de/the-
men/weinbau/foerderung/
umstrukturierung/ bereit.
Ansprechpartner bei der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Witt -
lich sind Sonja Schneider, Tel.: 
06571 14-2168, E-Mail: Sonja.
Schneider@Bernkastel-Witt-
lich.de und Sebasti an Wagner, 
Tel.: 06571 14-2417, E-Mail: 
Sebastian.Wagner@Bernka-
stel-Witt lich.de.



Seite 3

Mit der neuen Ausgabe der 
Broschüre „Familie Aktiv“ kön-
nen Familien im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich mit vielen 
Anregungen und Informatio-
nen gut in das Jahr 2023 star-
ten. Neu sind Krabbel- und 
Spielgruppen in Piesport, Salm-
tal und Zeltingen-Rachtig, die 
die bereits bestehenden An-
gebote an anderen Orten er-
gänzen. Eltern und Kleinkinder 
singen und spielen zusammen. 
Dabei kommen Eltern in einen 

schnellen Austausch über die 
Entwicklungsschritte der Kin-
der und weitere Familien-The-
men. Wer sich über das Schlaf-
verhalten von Kleinkindern 
informieren möchte, ist zum 
Elterncafé „Kleinkindschlaf“ 
eingeladen. Eine zertifizierte 
Schlafcoachin beantwortet 
Fragen zum Thema.
Mit den „Waldtagen des Kin-
derschutzbunds“ wird eine 
neue Reihe für Eltern-Kind-Ak-
tionen in der Natur gestartet. 

Neue Angebote für Familien - mit „Familie Aktiv“  
in das Jahr 2023 starten

Das neue Angebot „Wackel-
zahnpubertät“ informiert 
über Hintergründe der Ent-
wicklungsschritte bei Kindern 
im Übergang von der Kinder-
garten-Zeit zum Schuleintritt. 
Weitere neue Angebote sind 
die „Kreativwerkstatt“ des 
Mehrgenerationenhauses 
Wittlich für Kinder ab der 1. 
Klasse und das Angebot „Fa-
milien-Kino“ mit anschlie-
ßendem Gesprächsangebot 
der Fachstelle Familienbil-
dung.
Offene Sprechstunden für Fa-
milien zu Fragen der Erziehung 
bieten die Lebensberatung 
Wittlich und die evangelische 
Beratungsstelle Traben-Trar-
bach/Wolf in teilnehmenden 
Kindertagesstätten und Schu-
len an. 
Unterstützung und Erstbera-
tung für Familien mit Kindern, 
die eine Kindertagesstätte be-
suchen, werden an den zahl-
reichen KIRFAM-Standorten 
im Landkreis angeboten. Die 
Beratungsmöglichkeiten fin-
den Interessierte ebenfalls in 
der neuen Ausgabe.
„Familie Aktiv: Januar - Juli 
2023“ ist mit neuen und be-

währten Angeboten des Netz-
werks Familienbildung ab so-
fort erhältlich sowie online 
unter www.bernkastel-witt-
lich.de mit dem Suchbegriff 
FamilieAktiv. Die Broschüre 
kann bestellt werden bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Kinderschutz, Kurfür-
stenstraße 16, 54516 Wittlich, 
E-Mail: Stephan.Rother@
Bernkastel-Wittlich.de, Tel.: 
06571 14-2220.

Im Wittlicher Kreishaus ver-
abschiedete Landrat Gregor 
Eibes zum Jahresende die bei-
den Mitarbeiter Edith Maus 
und Gerhard Letsch in den Ru-
hestand.
Edith Maus wurde nach dem 
erfolgreichen Abschluss der 
Laufbahnprüfung in den Re-
feraten BAföG und Sozialhilfe 
eingesetzt. Aufgrund ihrer gu-
ten Leistungen während ihrer 
Dienstzeit wurde sie 1994 Lei-
terin des Referats 43 und 1998 
Leiterin des Fachbereichs Hilfe 
zur Pflege und Eingliederungs-
hilfe.
Gerhard Letsch hat nach sei-
ner Tätigkeit bei der Bundes-
wehr die Laufbahnprüfung 
für den gehobenen Dienst ab-
gelegt. Darauffolgend war er 
viele Jahre im Referat Sozial-
hilfe eingesetzt. Von 2005 bis 
2007 war er kommissarischer 

Mitarbeiter in den  
Ruhestand verabschiedet

Leiter des Fachbereichs Soziale 
Hilfen, wurde dann Leiter des 
Fachbereichs Finanzielle Hil-
fen für Familien bevor er 2020 
Leiter des Fachbereichs Sozi-
ale Hilfen der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich wurde.
Während ihrer Dienstzeit in 
der Kreisverwaltung haben 
sich beide durch Fleiß, Fach-
wissen und Organisationsfä-
higkeit ausgezeichnet. Sie ha-
ben sich die Anerkennung 
ihrer Vorgesetzten sowie der 
Kolleginnen und Kollegen er-
worben. Landrat Gregor Eibes 
dankte beiden für ihre lang-
jährige Tätigkeit für den Land-
kreis Bernkastel-Wittlich und 
wünschte für den verdienten 
Ruhestand alles Gute. Dem 
Dank und den Wünschen des 
Landrats schlossen sich Vorge-
setzter und Personalrat gerne 
an.

Organisatorischer Leiter im Ka-
tastrophenschutz verabschiedet
David Backendorf aus Salm-
tal ist seit 2016 als Organisa-
torischer Leiter im Katastro-
phenschutz des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich tätig. Am 
1. Dezember 2022 wurde er 
zum Wehrleiter der Verbands-
gemeinde Wittlich-Land er-
nannt. Die zusätzliche Wahr-
nehmung der Tätigkeit als 
Organisatorischer Leiter ist 
damit nicht mehr möglich. 
Im Auftrag von Landrat Gregor 
Eibes überreichte Brand- und 
Katastrophenschutzinspek-
teur Jörg Teusch David Ba-
ckendorf kürzlich in einer 
Wehrleiterdienstbesprechung 
daher die Entlassungsurkun-
de aus dem Ehrenbeamten-

verhältnis und bedankte sich 
recht herzlich für die gute und 
fachliche kompetente Zusam-
menarbeit. Zugleich wünschte 
er ihm für die neue Tätigkeit 
als Wehrleiter alles Gute. 
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie  
auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen  

bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.

Sitzung des Kreistages des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich

Am Montag, den 09.01.2023, fin-
det um 13:00 Uhr, Kreisverwaltung, 
Großer Sitzungssaal (N 8) in Wittlich 
eine öffentliche und eine nichtöffent-
liche Sitzung des Kreistages des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich statt.

TAGESORDNUNG

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG:
1. Einwohnerfragestunde
2. Mitteilungen
2.1 Auskunftsersuchen zur Sonder-

sitzung der lokalen Informations-
kommission des KKW Cattenom 
am 03.10.2022

2.2 Jahresabschluss der Sparkasse 
Mittelmosel - Eifel Mosel Huns-
rück für das Geschäftsjahr 2021

2.3 Gesamtabschluss 20200
2.4 Sitzungstermine 2023
3. Vergaben
4. Jahresrechnung 2021
5. Entlastung des Landrats und der 

Kreisbeigeordneten für das Haus-
haltsjahr 2021

6. Haushaltssatzung 2023 mit Haus-
haltsplan und Investitionspro-
gramm

7. ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz 
Nord: Vorabbekanntmachung der 
Verkehrsleistungen des Linienbün-
dels „Wittlicher Land“

8. ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz 
Nord: Vorabbekanntmachung der 
Verkehrsleistungen des Linienbün-
dels „Hunsrück“

9. Übergangslösung zur Finanzierung 
von heilpädagogischen Kita-Plät-
zen im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich für das Jahr 2023

10. Beitritt des Landkreises zum kom-
munalen Klimapakt

11. Anfragen
12. Verschiedenes

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:
13. Mitteilungen
14. Vergaben
14.1 Auftragsvergabe Digitalstrategie
15. Verschiedenes

Wittlich, 22. Dezember 2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Gregor Eibes, Landrat

Bekanntmachung über die Öffent-
lichkeitsbeteiligung zum Antrag auf 
vereinfachte raumordnerische Prü-
fung gem. §§ 15 und 16 Raumord-
nungsgesetz (ROG) i. V. m. § 18 
Landesplanungsgesetz (LPlG) zur Er-
richtung einer Seniorenresidenz und 
eines Lebensmittelmarktes im Be-
reich der Ortsgemeinde Osann-Mon-
zel.

Zwei private Investoren beabsich-

dass verspätet eingegangene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben.

Wittlich, 21.12.2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Untere Landesplanungsbehörde
Im Auftrage
gez. Ralph Lerch

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Enkirch Monteneubel Landwirtschaftsfläche 0,1684 ha
Niederkail Jenseits dem Meisweier Landwirtschaftsfläche,
  Waldfläche 1,6990 ha
Niederemmel Bei der Spaar 
 unter Reiterkarl Landwirtschaftsfläche  0,1526 ha
Minheim Auf der Feldwies Landwirtschaftsfläche 0,1661 ha
Burgen Hollundern Waldfläche 0,5398 ha
Zeltingen-Rachtig Im Wegscheid Landwirtschaftsfläche 0,1217 ha
Kinheim Bergwiesen Landwirtschaftsfläche,
  Waldfläche 0,5750 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 13.01.2023 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 142418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Wittlich.de)

Bekanntmachung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, nach § 10 Abs. 7 u. 8 BImSchG (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz) und § 21a der 9. BImSchV (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren) und § 27 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung)

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat der ABO Wind AG, Unter den Eichen 
7, 65195 Wiesbaden mit Bescheid vom 28.12.2022 (Az.: 22-BIM2021/0028) die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und dem Betrieb von 
zwei Windenergieanlagen des Typs Enercon E-160 EP5 E3 in der Gemarkung 
Niederöfflingen, Flur 1, Flurstücke 46/13, 46/14, 46/22, 46/31, erteilt. 

Der verfügende Teil der Genehmigung lautet:
1. Auf der Grundlage der §§ 4, 6, 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) i.V.m. Nr.: 1.6.2 des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen (4. BImSchV) wird auf Antrag der ABO Wind AG, Unter den 
Eichen 7, 65195 Wiesbaden vom 24.11.2021, eingegangen am 25.11.2021 
und Nachreichungen vom 16.12.2021, 29.12.2021, 10.01.2022, 10.03.2022, 
16.03.2022, 22.04.2022, 25.05.2022 und 25.08.2022 die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von zwei Winde-
nergieanlagen des Typs Enercon E-160 EP5 E3 mit je 120 m Nabenhöhe, 160 m 
Rotordurchmesser, 200 m Gesamthöhe, 5,56 MW Nennleistung im Windpark 
Niederöfflingen auf folgenden Grundstücken erteilt: 

Anlage
WEA

UTM, Zone 32 Kataster Höhe in m über NN

RW HW Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Höhe 
GOK

Naben- 
höhe

Gesamt- 
höhe

WEA 1 349074 5548888 Nieder-
öfflingen

1 46/22 404 m 526 m 606 m

WEA 2 349564 5548852 Nieder-
öfflingen

1 46/31, 
46/14, 
46/13

400 m 522 m 602 m

2. Die im Genehmigungsverfahren eingereichten Planunterlagen sind Bestand-
teil des Bescheides. 
3. Die Genehmigung schließt andere, die Anlage betreffende behördliche Ent-
scheidungen im Rahmen des § 13 BImSchG ein:

tigen, in der Ortsgemeinde Osann-
Monzel eine Seniorenresidenz sowie 
einen Lebensmittelmarkt zu errichten. 
Vor der erforderlichen Bauleitplanung 
sind im Rahmen einer vereinfachten 
raumordnerischen Prüfung gem. § 16 
Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 
18 Landesplanungsgesetz (LPlG) die 
raumbedeutsamen Auswirkungen der 
Planung zu prüfen. § 15 Abs. 3 Satz 
1 Raumordnungsgesetz sieht für die 
Durchführung von raumordnerischen 
Verfahren auch eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit vor. Damit sollen diese 
Verfahren noch transparenter gestal-
tet und den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit gegeben werden, ihre 
Vorstellungen und Bedenken bereits 
im Vorfeld der Bauleitplanung einzu-
bringen.
Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
(§ 15 Abs. 3 S. 3 ROG i. V. m. § 16 Abs. 
1 ROG i. V. m. § 17 Abs. 7 LPlG) wer-
den die Unterlagen zur vorgenannten 
vereinfachten raumordnerischen Prü-
fung im Zeitraum vom 09. Januar 2023 
bis einschließlich 10. Februar 2023 bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich, – Untere Landesplanungsbehör-
de –, 54516 Wittlich, Kurfürstenstra-
ße 16, Zimmer N 2, zur Einsichtnahme 
nach vorheriger Terminvereinbarung 
während der üblichen Bürozeiten 
(Vormittag: montags bis freitags 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr, Nachmittag: mon-
tags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, don-
nerstags 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) aus-
gelegt. Die Einsichtnahme ist nach 
vorheriger Terminabsprache ebenfalls 
bei der Ortsgemeinde Osann-Monzel, 
Tel. 06535 949284, ortsbuergermei-
ster@osann-monzel.de, möglich.
Die Einwohnerinnen und Einwohner 
und die ihnen nach § 14 Abs. 3 und 
4 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
gleichgestellten Personen und Perso-
nenvereinigungen können sich bis 2 
Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist zu der Planung schriftlich oder in 
elektronischer Form ggü. der Kreisver-
waltung Bernkastel-Wittlich, - unte-
re Landesplanungsbehörde oder der 
Ortsgemeinde äußern. Diese Äuße-
rungen werden mit in die Abwägung 
eingestellt, Rechtsansprüche werden 
durch die Beteiligung der Öffentlich-
keit nicht begründet. 
Die Anregungen richten Sie bit-
te vorzugsweise mit einem elektro-
nisch bearbeitbaren Dokument an 
die E-Mailadresse: Ralph.Lerch@
Bernkastel-Wittlich.de bzw. die Orts-
gemeinde Osann-Monzel, ortsbuer-
germeister@osann-monzel.de.
Schriftliche Eingaben sind an folgende 
Adresse zu richten:
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 
– untere Landesplanungsbehörde –
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich

Ich weise ausdrücklich darauf hin, 
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Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stelle an:

Werkstudent (m/w/d)
für den FB 06 - Kreisentwicklung -

zur fachlichen Unterstützung bei der Umsetzung 
des Modellvorhabens „Smarte.Land.Regionen“

- 16 Std./Woche (Teilung der Stelle ist möglich), EG 4 TVöD,
befristet für mind. 6 Monate, Verlängerung bis zum Ende 

des Projektes möglich -

Die vollständigen Stellenausschreibungen fi nden 
Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.de. 
Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließ-
lich das Bewerberportal.

• Baugenehmigung nach § 70 Lan-
desbauordnung (LBauO)

• Abweichung gemäß § 69 LBauO 
von den Vorschrift en des § 8 
LBauO hinsichtlich einer gerin-
geren Abstandsti efe

• Benehmen gem. § 17 Abs. 
1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG)

• Sondernutzungserlaubnis nach 
§§ 41, 43 Landesstraßengesetz 
(LStrG)

• Zusti mmung gem. § 22, 23 LStrG
• Zivile luft rechtliche Zusti mmung 

gem. § 14 Abs. 1 Luft verkehrsge-
setz (Luft VG)

• Militärische luft rechtliche Zusti m-
mung gem. § 18 a Luft VG

4. Die Genehmigung ergeht unbe-
schadet etwaiger Rechte Dritt er und 
unbeschadet der behördlichen Ent-
scheidungen, die nach § 13 BImSchG 
nicht von dieser Genehmigung einge-
schlossen sind.
5. Zur Sicherstellung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen nach den §§ 
6 und 12 BImSchG sind Nebenbesti m-
mungen (Bedingungen und Aufl agen) 
erteilt worden. Diese sind Bestandteil 
der Genehmigung. 
6. Die Kosten des Verfahrens werden 
in diesem Bescheid festgesetzt.

Der Genehmigungsbescheid enthält 
folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich schrift lich, in elek-
tronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes oder 
zur Niederschrift  erhoben werden.
Der Bescheid und seine Begründung 
liegt in der Zeit vom 09.01.2023 bis 
22.01.2023 bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstra-
ße 16, 54516 Witt lich, Dienstzimmer 
Erdgeschoss Neubau N 19 zur Ein-
sichtnahme während der Dienstzeiten 
(Mo.-Do.: 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr so-
wie Fr.: 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr) aus. 
Es wird um vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung unter Tel. 06571/14-
2113 gebeten.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt 
der Bescheid auch gegenüber Per-
sonen, die keine Einwendungen erho-
ben haben, als zugestellt.

Witt lich, den 28.12.2022
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
i.V.: Maria Bernard

Nachruf
Traurig und mit großer Betroff enheit nehmen wir Abschied 
von unserem Mitarbeiter und Kollegen

Christi an Wenner,

der im Alter von 57 Jahren nach schwerer Erkrankung viel zu 
früh verstorben ist.

Seit 1999 war Herr Wenner im Team IT der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich als Mitarbeiter beschäft igt. Mehr als 
zwei Jahrzehnte lang hat er durch sein berufl iches Engage-
ment die Digitalisierung und die Entwicklung unserer Ver-
waltung hin zu einem modernen Dienstleistungsunterneh-
men tatkräft ig unterstützt. Wegen seiner Fachkompetenz 
und seines freundlichen und hilfsbereiten Wesens war Herr 
Wenner bei den Kolleginnen und Kollegen in der Kreisver-
waltung geschätzt und beliebt. Wir denken gerne an Chri-
sti an Wenner zurück.

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Mutt er und der ganzen 
Familie.

Für den Landkreis Für den Personalrat
Bernkastel-Witt lich
Gregor Eibes  Werner Petry
(Landrat)  (Vorsitzender)

Diese öff entliche Bekanntmachung 
sowie den Genehmigungsbescheid 
fi nden Sie auch im Internet unter 
www.bernkastel-wittlich.de/kreis-
verwaltung/oeff entliche-bekanntma-
chungen/ und www.uvp-verbund.de

Öff entliche Ausschreibung nach 
VOB/A (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über die Er-
neuerung von Innentüren an der BBS 
Witt lich zu vergeben. Submissionster-
min ist der 01.02.2023, 11:00 Uhr. Der 
detaillierte Langtext der öff entlichen 
Ausschreibung kann im Internet un-
ter www.bernkastel-witt lich.de/aus-
schreibungen.html abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich,
23.12.2022
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Ausschreibung nach 
VOB/A (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über Me-
tallbauarbeiten an der BBS Witt lich 
zu vergeben. Submissionstermin ist 
der 01.02.2023, 11:15 Uhr. Der de-
taillierte Langtext der öff entlichen 
Ausschreibung kann im Internet un-
ter www.bernkastel-witt lich.de/aus-
schreibungen.html abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich,
23.12.2022
Im Auft rag: Andreas Müller

Öff entliche Ausschreibung nach 
VOB/A (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über Roh-
bauarbeiten an der BBS Witt lich zu 
vergeben. Submissionstermin ist der 
01.02.2023, 11:30 Uhr. Der detaillierte 
Langtext der öff entlichen Ausschrei-
bung kann im Internet unter www.
bernkastel-wittlich.de/ausschrei-
bungen.html abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich,
23.12.2022
Im Auft rag: Andreas Müller

Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich

Pos� ach 1420, 54504 Witt lich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter, 

Tel.: 06571 142205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Witt lich.de

Besuchen Sie uns im Internet: www.Bernkastel-Witt lich.de


